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1. Kapitel

Einleitung

A. Einführung in die Problematik

Die Automatisierung des Straßenverkehrs bildet einen der großen gesell-
schaftlichen Diskussionspunkte der letzten und wahrscheinlich auch kom-
menden Jahre. Medial wird viel über selbstfahrende Autos, Lkws und Busse 
geschrieben und gesprochen.1 Die Filmindustrie befeuert sogar schon seit 
vielen Jahrzehnten die Phantasie, dass man ein Auto nicht mehr aktiv steuert, 
sondern sich von einem Autopiloten an jedes Ziel chauffieren lässt.2

Komfort und Bequemlichkeit, die mit der Automatisierung einhergehen, 
sind aber neben dem eigentlichen Ziel der Automatisierung – der Sicherheit 
des Straßenverkehrs – nur Randaspekte. Die OECD (Organisation für wirt-
schaftliche und Zusammenarbeit und Entwicklung) hat als ambitioniertes Ziel 
die „Vision Zero“ ausgerufen, d. h. null Tote im Straßenverkehr,3 dem sich 
auch die Bundesregierung angeschlossen hat.4 Das ist ein fast schon utopi-
sches Ziel, wenn man sich die Unfallstatistiken der letzten Jahre anschaut: Im 
Jahr 2022 sind auf deutschen Straßen 2.788 Personen verunglückt  – 8,8 % 
mehr im Vergleich zum Vorjahr.5 2023 stieg die Zahl dann um 1,8 % auf 2.839. 
Allerdings waren die Unfallzahlen in den Jahren 2021 und 2020 noch durch 
die Covid-19-Pandemie und das damit einhergehende geringe Verkehrsauf-
kommen deutlich zurückgegangen. Im Jahr vor der Pandemie waren es noch 
über 3.000 Verkehrstote. Dieser Anstieg in den letzten beiden Jahren ist daher 

1  Siehe beispielhaft nur NDR-Bericht vom 19. Oktober 2023, abrufbar unter https://
t1p.de/zsdf1 (zuletzt abgerufen am 14.11.2024); Bericht von welt.de, abrufbar unter 
https://t1p.de/8i7ng (zul. abgerufen 14.11.2024). In dieser Arbeit werden Link-Verkür-
zer statt der Original-URL verwendet, um lange und unübersichtliche Internetpfade zu 
vermeiden. Die verkürzten Links führen aber dennoch zu der richtigen Seite.

2  So z. B. das mit Künstlicher Intelligenz ausgestattete Fahrzeuge „KITT“ in der 
US-amerikanischen Fernsehserie „Knight Rider“ aus den Jahren 1982 – 1986; siehe 
auch den Science-Fiction-Thriller „Minority Report“ aus dem Jahr 2002.

3  Transport Research Centre, Towards Zero, OECD 2008, abrufbar unter https://t1p.
de/8esfd (zul. abgerufen 14.11.2024).

4  Abrufbar unter https://t1p.de/oa49b (zul. abgerufen 14.11.2024).
5  Statistisches Bundesamt, Statistischer Bericht  – Verkehrsunfälle Zeitreihen  – 

2014 – 2023, abrufbar unter https://t1p.de/qfjr4 (zul. abgerufen 14.11.2024).

https://t1p.de/zsdf1
https://t1p.de/zsdf1
https://welt.de
https://t1p.de/8i7ng
https://t1p.de/8esfd
https://t1p.de/8esfd
https://t1p.de/oa49b
https://t1p.de/qfjr4
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auf die Normalisierung des Verkehrsaufkommens zurückzuführen. Das ist im 
Vergleich zu den höchsten Zahlen in den 1970er Jahren der Bundesrepublik, 
die beinahe die 20.000-Marke überschritten, zwar sehr wenig und verzeichnet 
insgesamt auch einen sinkenden Trend. Mit durchschnittlich fast 7 – 8 Ver-
kehrstoten pro Tag ist der Straßenverkehr in Deutschland aber weiterhin ein 
tödliches Unterfangen.

Für das ambitionierte Ziel der „Vision Zero“ sollen automatisierte Fahr-
zeuge eine zentrale Rolle spielen. Aufgrund des hohen Anteils der mensch
lichen Fehlverhaltensweisen, die kausal für Unfälle werden, kann der Mensch 
als größtes Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr ausgemacht werden.6 Dage-
gen ist der Anteil der Unfälle, die auf ein technisches Versagen zurückzufüh-
ren sind, verschwindend gering. Aus diesem Grund sollen automatisierte 
Fahrzeuge den Menschen auf lange Sicht als Fahrer ablösen und so die 
menschlichen Unfallrisiken beseitigen.7 Anders als Menschen werden Fahr-
zeuge nicht müde, lassen sich nicht ablenken und sind nicht betrunken.8 Ihre 
Aufmerksamkeitsspanne unterliegt selbst bei langen Fahrten keinen Schwan-
kungen und das Auto fährt nur los, wenn die Insassen angeschnallt sind und 
auch nur so schnell, wie es erlaubt ist.

Um automatisierten Fahrzeugen den Weg auf die Straße freizumachen, 
wurden in jüngerer Zeit gesetzliche Grundlagen geschaffen. Nach § 1a StVG 
können hoch- und vollautomatisierte Fahrzeuge heute zum Straßenverkehr 
zugelassen werden. Die §§ 1d ff. StVG regeln seit 2021 die Zulassung von 
Kraftfahrzeugen mit sog. autonomer Fahrfunktion.9 

Nimmt man dem Menschen nun das Steuer aus der Hand, rücken zwei neue 
Akteure in den Fokus: zum einen das mit Künstlicher Intelligenz ausgestattete 
Fahrzeugsystem und zum anderen der Hersteller, der diese Fahrzeug-KI ent-
wickelt. Verursacht ein – untechnisch gesprochen – „selbstfahrendes“10 Fahr-
zeug einen Unfall, stellen sich neue Fragen in der strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit. Übersieht ein Mensch eine rote Ampel oder einen Verkehrsteilnehmer 
und verursacht dadurch einen Unfall, wird u. a. der Vorwurf der fahrlässigen 

6  Häufig wird eine menschliche Fehlerquote von bis zu 90 % angeführt, vgl. Beck, 
in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 3.7 Rn. 29; Grunwald, 
SVR 2019, 81, 82; Singler, NZV 2017, 353. Aus den Zahlen des Statistischen Bundes-
amtes geht – zumindest für Unfälle mit Personenschäden – eine Quote von 67 % her-
vor, vgl. Statistisches Bundesamt – Verkehrsunfälle Zeitreihen 2021, S. 189.

7  Rösener/Sauerbier/Zlocki/Eckstein, Potenzieller gesellschaftlicher Nutzen durch 
zunehmende Fahrzeugautomatisierung, Bergisch Gladbach 2019, S. 3, 17 ff.

8  Vgl. nur Stöhr, in: Kuhli/Rostalski, Normentheorie im digitalen Zeitalter, S. 63, 
64 m. w. N.

9  Für das Zulassungsrecht vgl. S. 29.
10  Zu den Begriffen „autonomes“ und „automatisiertes Fahren“ vgl. die begriff

lichen Grundlagen ab S. 24 ff. Zu den „Automatisierungsstufen“ vgl. S. 25.
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Tötung (§ 222 StGB) oder der fahrlässigen Körperverletzung (§ 229 StGB) 
erhoben. Wenn das Fahrzeug aber eine rote Ampel „übersieht“ und im Übri-
gen den Fahrer (sofern überhaupt einer vorhanden ist) keine Schuld trifft, 
steht man vor einer Unfallsituation, in der ein Schaden entstanden ist, aber 
niemand vor Ort verantwortlich ist.

Die Automatisierung von Fahrzeugen beseitigt also menschliche Fehler-
quellen im Straßenverkehr, schafft aber gleichzeitig eine neue  – vor allem 
andere – Gefahr von „falschen Entscheidungen“ der Fahrzeug-KI. Auch wenn 
automatisierte Fahrzeuge versprechen, (zumindest auf lange Sicht) deutlich 
sicherer als menschliche Fahrer zu sein11, werden sie auf absehbare Zeit nicht 
vollständig fehlerlos agieren.12 Da die Fahrer bzw. Fahrzeuginsassen bei eini-
gen automatisierten Fahrzeugen keine Kontrolle über das Fahrverhalten haben 
und sich unter bestimmten Voraussetzungen13 vom Verkehrsgeschehen ab-
wenden dürfen, kommen sie in solchen Situationen als haftende Personen 
nicht in Betracht.

Dieser disruptive Charakter der Fahrzeug-KI rückt die Hersteller14 mehr in 
den Fokus. Die Unfallursachen sind also nicht mehr im Fahrzeug am Steuer 
verortet, sondern verschieben sich zeitlich und örtlich hin zur Herstellung. 
Mit zunehmender Automatisierung verlieren die Fahrzeugführer Einfluss auf 
das Fahrverhalten, während Hersteller umso mehr daran gewinnen. Dieser 
große Einfluss auf eine hohe Zahl an Fahrzeugen führt zu einer neuen Qualität 
an Gefahren. So kann sich ein einzelner Fehler des Herstellers auf eine Viel-
zahl an Verkehrssituationen auswirken. Die Gefahrqualität ist hier deswegen 
eine andere, weil sich die Unachtsamkeit eines menschlichen Fahrers nur in 
der konkreten Verkehrssituation niederschlägt.15

Diese neue Gefahrendynamik im Straßenverkehr verschiebt auch Strafbar-
keitsrisiken vom Fahrer weiter in die Richtung der Kfz-Produzenten. Die 
Diskussion um strafrechtliche Produkthaftung war zwar in jüngerer Zeit weit-
gehend abgeflacht, nachdem sie in den Jahren nach den Lederspray- und 

11  Zum Sicherheitsversprechen des automatisierten Fahrens vgl. die Ausführungen 
ab S. 171.

12  Die US-amerikanische Behörde verzeichnete knapp 400 Unfälle mit selbstfah-
renden Autos innerhalb von 10 Monaten, vgl. Zeit-Online vom 16. Juni 2022, abrufbar 
unter https://t1p.de/n7p5c (zul. abgerufen 14.11.2024).

13  Zu den Voraussetzungen vgl. einerseits die Automatisierungsstufen ab S. 25 
und die gesetzlichen Voraussetzungen ab S. 34 bzw. 35.

14  Bei „dem Hersteller“ handelt es sich selbstredlich nicht um Einzelpersonen, son-
dern um Wirtschaftsunternehmen mit vielen Angestellten. Der Einfachheit halber wird 
im Folgenden „der Hersteller“ stellvertretend verwendet. Vgl. zum Haftungssubjekt im 
Unternehmen die Untersuchung ab S. 241.

15  Zur Qualität und der Andersartigkeit der Gefahren vgl. ab S. 173.

https://t1p.de/n7p5c



